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Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse 
 
 
 

Sitzung des Kreisausschusses am 30.01.2006 
 
Am Montag, 30.01.2006 um 14.00 Uhr !   findet im Großen Sitzungssaal des Land-
ratsamtes Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding, eine Sitzung des Kreisausschusses 
statt.  

 
 

Tagesordnung 
 
I. Öffentlicher Teil: 
 
1. Haushaltswesen 

Feststellung und Entlastung für die Jahresrechnung 2004 des Landkreises 
 

2. Kreisorgane 
Anerkennung der Gründe für die Niederlegung eines Kreistagsmandats 

 
3. Kreisorgane 
 Ausschussbesetzung 
 
4. Bekanntgaben und Anfragen 
 
 
Im Anschluss beginnt der nichtöffentliche Teil der Sitzung.  
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Bekanntmachungen  
 
 
Rechtsverordnung zur Änderung der Rechtsverordnung über die Änderung der Grenze der 

Gemeinde Oberding und der Stadt Erding, beide Landkreis Erding, vom 17.03.2005 
 
 
 
 
Aufgrund Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.07.2004, (GVBl S. 272) erlässt das Landratsamt Erding folgende  
 
 

Rechtsverordnung 
 
 

§ 1 
 
Die Rechtsverordnung über die Änderung der Gebietsgrenzen der Gemeinde Oberding 
und der Stadt Erding vom 17.03.2005 wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 1 Abs. 1 der Rechtsverordnung vom 17.03.2005 wird die Fl. Nr. „2086“ der bis-
herigen Gemarkung Oberding durch die Fl. Nr. „2086/18“ ersetzt. 

 
 

2. In § 1 Abs. 2 der Rechtsverordnung vom 17.03.2005 wird die Fl. Nr. „1824/4“ der 
bisherigen Gemarkung Altenerding durch die Fl. Nr. „1826/4“ ersetzt. 

 
 

§ 2 
 

Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2006 in Kraft. 
 
 
Erding, 11.01.2006 
 
gez. Bayerstorfer 
Landrat 
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Verordnung des Landratsamtes Erding 
über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Berglern, Landkreis Erding,  

für die öffentliche Wasserversorgung vom 16.01.2006 
 

Auf Grund von § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.August 2002 (BGBl. I S. 3245) zuletzt geändert  
durch Gesetz vom 25. Juni 2005 (BGBl. S. 1746) i.V.m. Art. 35 und 75  des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl. 
S. 822) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.7.2005 (GVBl S. 287), erlässt das Land-
ratsamt Erding folgende Verordnung: 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Berglern wird das in  
§ 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. 
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen. 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
Das Schutzgebiet für die Brunnen I, II und III liegt östlich von Glaslern. 
Zur Orientierung über die Lage des Schutzgebietes dient der als Anlage 1 beigefügte La-
geplan im Maßstab 1 : 25.000. Für den Grenzverlauf maßgebend ist allein der als Anlage 
2 beiliegende Lageplan im Maßstab 1 : 5.000. 
 
Das Schutzgebiet besteht aus 
 
 2 Fassungsbereichen  = Zone W I 
 1 engeren Schutzzone = Zone W II 
 1 weiteren Schutzzone = Zone W III 
 
 
Fassungsbereich W I -  Brunnen I und II:  
 
Der Fassungsbereich umschließt das Flurstück Nr. 652/1 der Gemarkung Berglern. 
 
Fassungsbereich W I - Brunnen III: 
 
Der Fassungsbereich umschließt das Flurstück Nr. 657/1 der Gemarkung Berglern. 
 
Engere Schutzzone (Zone W II): 
 
Die engere Schutzzone umfasst die Flurstücke Nrn. 633t, 642t, 643t, 644/2, 644t, 645t, 
649t, 651/2, 652t, 653t, 657t, 696t der Gemarkung Berglern. 
 
Im Norden durchtrennt die Schutzzonengrenze das Flurstück Nr. 633 von Westen nach 
Osten, sodass 2/3 dieses Flurstücks in der engeren Schutzzone liegen. Die Grenze zieht 
sich weiter in östlicher Richtung durch die Flurstücke 652 und 653. Im Flurstück Nr. 653 
wechselt die Schutzzonengrenze ihre Richtung und verläuft weiter Richtung Süden. Auf 
Höhe des Brunnens II wechselt die Grenze wiederum die Richtung und verläuft wieder 
östlich bis zur westlichen Grenze des Flurstücks Nr. 654.  
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An der Westseite des Flurstücks Nr. 654 verläuft die Schutzzonengrenze weiter Richtung 
Süden, durchtrennt das Flurstück Nr. 657 bis zur nördlichen Grenze des Flurstücks Nr. 
658. 
 
Die Grenzlinie wechselt hier ihre Richtung und verläuft in westlicher Richtung an den süd-
lichen Grenzen der Flurstücke Nr. 657, 651/2 und 645 entlang. Dann durchschneidet die 
Schutzzonengrenze das Flurstück Nr. 645 und verläuft weiter in nördlicher Richtung, dabei 
durchschneidet sie die Flurstücke Nr. 644 und 643. Anschließend überquert die Schutzzo-
nengrenze die Straße „Am Wasserwerk“ und verläuft weiter in nördlicher Richtung entlang 
der Westgrenze des Flurstücks Nr. 633 bis zur nordwestlichen Spitze der Zone II. 
 
Weitere Schutzzone (Zone W III): 
 
Die weitere Schutzzone umfasst die Flurstücke Nrn. 485, 486, 487t, 498t, 501t, 502t, 600t, 
630, 631, 632t, 633, 634, 635, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 635/6, 635/7, 636, 637, 639, 
640, 641, 641/4, 641/5, 641/6, 641/7, 641/8, 641/9, 641/10, 642t, 643, 643/1, 644, 645, 
646, 646/1, 647, 648, 649t, 650, 651, 652, 652t, 653t, 654t, 655t, 656t, 657, 658, 696t der 
Gemarkung Berglern. 
 
Im Norden beginnt die Schutzzonengrenze an der nordwestlichen Spitze des Flurstücks 
Nr. 639 und verläuft in Richtung Osten bis zum Flurstück Nr. 637. Von hier verläuft die 
Schutzzonengrenze weiter in nördlicher Richtung bis zur nordwestlichen Spitze des Flur-
stück Nr. 637, verläuft dann an der nördlichen Grenze des Flurstücks Nr. 637 entlang bis 
zum Flurstück Nr. 636 und führt an der Westseite dieses Flurstücks vorbei, bis zur Straße 
„Am Weiher“. Von hier aus wechselt die Schutzzonengrenze ihre Richtung und verläuft in 
nordöstlicher Richtung weiter, durchtrennt das Flurstück Nr. 600  bis zur nordwestlichen 
Spitze des Flurstücks Nr. 485.  Die Grenze verläuft an der Nordgrenze des Flurstücks Nr. 
485 entlang bis zur nordöstlichen Spitze dieses Flurstücks.  
 
Hier wechselt die Schutzzonengrenze ihre Richtung und verläuft in südlicher Richtung an 
der östlichen Seite des Flurstücks Nr. 485 entlang bis zur nordöstlichen Spitze des  
 
Flurstücks Nr. 486, verläuft kurzzeitig nochmals in Richtung Osten und wechselt im Flur-
stück Nr. 487 abermals die Richtung und verläuft von hier aus Richtung Süden  
weiter zur Straße „Am Weiher“; diese Straße wird nochmals überquert.  Nun, an der nörd-
lichen Grenze des Flurstücks Nr. 653 angekommen, wird dieses Flurstück durchtrennt, 
von da an läuft die Schutzzonengrenze in südöstlicher Richtung weiter bis zum Flurstück 
Nr. 654. Die Grenze verläuft weiter in Richtung Osten und durchtrennt dabei die Flurstücke 
Nr. 654, 655, und 656 und endet an der nordwestlichen Spitze des Flurstücks Nr. 501.  
 
Dieses Flurstück wird ebenfalls durchschnitten, da die Schutzzonengrenze hier wieder in 
südöstlicher Richtung weiterverläuft bis zur nordöstlichen Spitze des Flurstücks Nr. 657, 
dabei wird auch das Flurstück Nr. 502 durchtrennt. Ab der nordöstlichen Spitze des Flur-
stücks Nr. 657 verläuft die Grenze nun in südlicher Richtung weiter an der westlichen 
Grenze des Flurstücks Nr. 661 entlang bis zur südöstlichen Spitze des Flurstücks Nr. 658. 
 
Hier ändert die Schutzzonengrenze nun ihre Richtung und verläuft Richtung Westen wei-
ter, an der Südseite der Flurstücke Nr. 658, 650 und 648 entlang bis zur südwestlichen 
Spitze des Flurstücks Nr. 648.  
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Von hier aus findet abermals ein Richtungswechsel statt und zwar in nordwestlicher Rich-
tung, bis zur Ostseite der Staatsstraße 2331.  
 
Die Schutzzonengrenze verläuft nun östlich der Staatsstraße 2331 (Erdinger Straße) ent-
lang, in nördlicher Richtung weiter bis zum Ausgangspunkt, der nordwestlichen Spitze des 
Flurstücks Nr. 639. 
 
Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen ergeben sich aus dem 
Lageplan (Anlage 2), Maßstab 1 : 5.000 vom März 2002, ausgefertigt vom Ingenieurbüro 
für Grundwasser und Umweltfragen GmbH, Bahnhofstr. 22, 85570 Markt Schwaben, ge-
prüft vom Wasserwirtschaftsamt Freising am 11.12.2003. 
 
Der Fassungsbereich (Zone WI) sowie die engere (Zone W II) und weitere (Zone W III) 
Schutzzone sind schwarz in diesen Lageplan eingetragen. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Verordnung. 
 
Der Lageplan ist beim Landratsamt Erding niedergelegt, wird archivmäßig verwahrt und ist 
dort während der allgemeinen Dienststunden allgemein zugänglich. 
 
Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grund-
stücksgrenze oder (wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet) auf der der 
Fassung näheren Kante der gezeichneten Linie. 
 
Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere und weitere Schutzzone ist, 
soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
 
Zur Orientierung über die Lage des Schutzgebietes dient der im Anhang beigefügte Lage-
plan im Maßstab 1 : 25.000. 
Für den Grenzverlauf maßgebend ist allein die Karte im Maßstab 1 : 5.000. 
 
Anmerkung: Von den mit „t“ bezeichneten Grundtücken liegen nur Teilflächen im Wasser-
schutzgebiet. 
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§ 3 
 

Verbote oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
Sowie Gebote im Trinkwasserschutzgebiet 

(1)  Es sind: 
 
 im Fassungs- 

bereich 
in der engeren 

Schutzzone 
in der weiteren Schutzzone 

Entspricht Zone I II III 

1.  bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzungen1

1.1 Düngen mit Gülle, 
Jauche, Festmist v e r b o t e n verboten wie Nr. 1.2 

1.2 Düngen mit sonstigen 
organischen und mi-
neralischen Stick-
stoffdüngern  

 

v e r b o t e n 

verboten, außer standort- und bedarfsgerechte Düngung gemäß 
den gesetzlichen Vorschriften der Düngeverordnung  

insbesondere auch 

- ganzjährig verboten auf abgeernteten Flächen ohne unmit-
telbar folgenden Zwischen- oder Hauptfruchtanbau; 

- verboten auf tief gefrorenem oder schneebedecktem Boden; 

1.3 Lagern und Ausbrin-
gen von Klärschlamm, 
Fäkalschlamm und 
Kompost aus zentra-
len Bioabfallanlagen 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

1.4 befestigte Dung-
stätten zu errichten 
oder zu erweitern 

 
v e r b o t e n 

verboten, ausgenommen mit Ableitung der 
Jauche in einen dichten Behälter entspre-
chend den Maßgaben nach VAwS Anlage 5 Nr. 
2.2.3 

1.5 Anlagen zum Lagern 
und Abfüllen von 
Jauche, Gülle oder 
Silagesickersaft zu 
errichten oder zu 
erweitern 

 

v e r b o t e n 

verboten, ausgenommen mit dichten Behäl-
tern entsprechend den Maßgaben nach VAwS 
Anhang 5 Nr. 2.2.3, die eine Leckageer-
kennung zulassen. Die Dichtheit der ge-
samten Anlage, einschließlich Zu- und 
Ableitungen, ist vor Inbetriebnahme nach-
zuweisen und regelmäßig, mindestens je-
doch alle 5 Jahre wiederkehrend zu über-
prüfen 

1.6 Lagern von Wirt-
schafts- oder Mine-
raldünger auf unbe-
festigten Flächen 

 
v   e   r   b   o   t   e   n 

1.7 ortsfeste Anlagen 
zur Gärfutterberei-
tung zu errichten 
oder zu erweitern 

 
v e r b o t e n 

verboten, ausgenommen mit Ableitung der 
Gär- und Sickersäfte in dichte Behälter 
entsprechend den Maßgaben nach VAwS An-
hang 5 Nr. 2.2.3 

1.8 Gärfutterlagerung 
außerhalb ortsfester 
Anlagen 

 
v e r b o t e n 

verboten, außer Gärfutter in kleinen 
Einheiten (< 5 m3) mit einer dichten 
allseitigen Umwicklung (z.B. Rundballen-
silage) 

1.9 Stallungen zu er-
richten oder zu er-
weitern 

 
v e r b o t e n 

verboten, ausgenommen entsprechend den 
Maßgaben nach VAwS Anhang 5 Nr. 2.2.3 und 
laut Anlage 

1.10 Freilandtierhaltung 
(s. Anlage) 

 

v e r b o t e n 

- verboten, wenn die Grasnarbe flächig 
verletzt wird  

- verboten, sofern nicht die Ernährung 
der Tiere im wesentlichen aus den ge-
nutzten Weideflächen erfolgt 

1.11 Beweidung v e r b o t e n - 

1.12 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln 

v e r b o t e n - verboten, sofern nicht neben den Vorschriften des Pflanzen-
schutzrechts auch die Gebrauchsanleitungen beachtet werden 

                                            
      1 Im Sinne dieser Verordnung stellen auch Hausgärten, Kleingartenanlagen, Sportplätze, Golfplätze 

u. ä. eine gärtnerische Nutzung dar 
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 im Fassungs- 

bereich 
in der engeren 

Schutzzone 
in der weiteren Schutzzone 

Entspricht Zone I II III 

1.13 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln aus 
Luftfahrzeugen oder 
zur Bodenentseuchung 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

1.14 Beregnung land-
wirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutz-
ter Flächen 

 
v e r b o t e n 

verboten, außer bis zum Erreichen von 
max. 70% der nutzbaren Feldkapazität 
(nFk) in der Bodenwasserreserve 

1.15 Naßkonservierung von 
Rundholz v   e   r   b   o   t   e   n 

1.16 Gartenbaubetriebe 
oder Kleingartenan-
lagen zu errichten 
oder zu erweitern 

v   e   r   b   o   t   e   n 

1.17 besondere Nutzungen 
neu anzulegen oder 
zu erweitern (s. An-
lage) 

v   e   r   b   o   t   e   n 

1.18 landwirtschaftliche 
Dräne und zugehörige 
Vorflutgräben anzu-
legen oder zu ändern 

 
v e r b o t e n 

verboten, ausgenommen Unterhaltungsmaßnahmen und Ersatzmaßnah-
men 

 

1.19 Kahlschlag größer 
als 3000 m2 oder ei-
ne in der Wirkung 
gleichkommende Maß-
nahme, Rodung 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

1.20 Winterfurche v e r b o t e n verboten, ausgenommen wenn fruchtfolgebedingt unvermeidbar, ab 
dem 01. November 

2.  bei sonstigen Bodennutzungen (soweit nicht unter den Nrn. 3 bis 6 geregelt)

2.1 Aufschlüsse oder 
Veränderungen der 
Erdoberfläche, 
selbst wenn Grund-
wasser nicht aufge-
deckt wird, insbe-
sondere Fischteiche, 
Kies-, Sand- und 
Tongruben, Stein-
brüche, Übertage-
bergbaue und Torf-
stiche.  

 

v e r b o t e n 

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungs-
gemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

 

2.2 Wiederverfüllung von 
Erdaufschlüssen  

v   e   r   b   o   t   e   n 

3.  bei Umgang mit wassergefährenden Stoffen

3.1 Rohrleitungsanlagen 
zum Befördern was-
sergefährdender 
Stoffe im Sinne des 
§ 19 a WHG zu er-
richten oder zu er-
weitern 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

 

3.2 Anlagen nach § 19 g 
WHG zum Herstellen, 
Behandeln oder Ver-
wenden von wasser-
gefährdenden Stoffen 
zu errichten oder zu 
erweitern 

 
 

v   e   r   b   o   t   e   n 

3.3 Anlagen nach § 19 g 
WHG zum Lagern, Ab-
füllen oder Um-
schlagen von was-
sergefährdenden 
Stoffen zu errichten 
oder zu erweitern 
(s. Anlage) 

 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

verboten, ausgenommen Anlagen im üblichen 
Rahmen von Haushalt und Landwirtschaft 

- bis 20 l für Stoffe der Wassergefähr-
dungsklasse 3 (bis 50 l bei Altöl) 

- bis 10.000 l für Stoffe bis Wasser-
gefährdungsklasse 2 
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 im Fassungs- 

bereich 
in der engeren 

Schutzzone 
in der weiteren Schutzzone 

Entspricht Zone I II III 

3.4 Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen 
nach § 19 g Abs.5 
WHG, auch Pflanzen-
schutzmitteln,außer-
halb von Anlagen 
nach Nrn. 3.2 und 
3.3 (ohne Nr. 1.12) 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

verboten, ausgenommen kurzfristige La-
gerung von Stoffen bis Wassergefähr-
dungsklasse 2 in zugelassenen Trans-
portbehältern bis zu je 50 Litern, deren 
Dichtheit kontrollierbar ist; 

ausgenommen ist das Umfüllen im Rahmen 
der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Nutzung; 

3.5 Abfall im Sinne der 
Abfallgesetze und 
bergbauliche Rück-
stände zu behandeln, 
zu lagern oder abzu-
lagern 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

verboten, ausgenommen Bereitstellung in 
geeigneten Behältern oder Verpackungen 
zur regelmäßigen Abholung (auch Wert-
stoffhöfe) 

3.6 Betrieb von kern-
technischen Anlagen 
im Sinne des Atomge-
setzes 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

3.7 Genehmigungspflich-
tiger Umgang mit ra-
dioaktiven Stoffen 
im Sinne des Atomge-
setzes und der 
Strahlenschutzver-
ordnung 

 

v   e   r   b   o   t   e  n 

4.  bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen

4.1 Abwasserbehandlungs-
anlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

4.2 Regen- und Misch-
wasserentlastungs-
bauwerke zu errich-
ten oder zu erwei-
tern 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

4.3 Trockenaborte zu  
errichten oder zu 
erweitern 

v  e  r  b  o  t  e  n verboten, ausgenommen vorübergehend und 
mit dichtem Behälter 

4.4 Ausbringen von Ab-
wasser 

v   e   r   b   o   t   e   n 

4.5 Anlagen zur Ver-
sickerung oder Ver-
senkung von Abwasser 
(einschl. Kühlwasser 
und Wasser aus Wär-
mepumpenanlagen) zu 
errichten oder zu 
erweitern 

 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

 

4.6 Anlagen zur Ver-  
sickerung oder Ver-
senkung des von 
Dachflächen abflie-
ßenden Wassers zu 
errichten oder zu 
erweitern 

 

 
v  e  r  b  o  t  e  n 

- verboten, ausgenommen zur Versickerung 
über die belebte Bodenzone 

- verboten, für gewerbliche Anlagen und 
für Metalldächer 

4.7 Anlagen zum Durch-
leiten oder Ableiten 
von Abwasser zu er-
richten oder zu er-
weitern 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

verboten, ausgenommen Entwässerungsan-
lagen, deren Dichtheit vor Inbetriebnahme 
durch Druckprobe nachgewiesen und wieder-
kehrend alle 5 Jahre durch geeignete 
Verfahren überprüft wird 

5.  bei Verkehrswegebau, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Untertage-Bergbau

5.1 Straßen, Wege und 
sonstige Verkehrs-
flächen zu errichten 
oder zu erweitern 

 

 

v e r b o t e n 

verboten, ausge-
nommen öffentliche 
Feld- und Waldwe-
ge, beschränkt 
öffentliche Wege, 
Eigentümerwege und 
Privatwege bei 
breitflächigem 
Versickern des 
abfließenden Was-

verboten, sofern nicht die Richtlinien 
für die Anlage von Straßen in Wasser-
gewinnungsgebieten (RiStWag), eingeführt 
mit IMBek v. 28.5.82 (MABl S.329), in der 
jeweils geltenden Fassung beachtet wer-
den; ansonsten verboten wie in Zone II 
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 im Fassungs- 

bereich 
in der engeren 

Schutzzone 
in der weiteren Schutzzone 

Entspricht Zone I II III 
sers 

5.2 Eisenbahnanlagen  zu 
errichten oder zu 
erweitern 

 
v   e   r   b   o   t   e   n 

5.3 zum Straßen-, Wege-, 
Eisenbahn- und Was-
serbau wassergefähr-
dende auslaug- oder 
auswaschbare Mate-
rialien (z.B. Schla-
cke, Bauschutt, 
Teer, Imprägnier-
mittel u.ä.) zu ver-
wenden 

 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

5.4 Bade- und Zeltplätze 
einzurichten oder zu 
erweitern; 

  Camping aller Art 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

verboten, ohne Abwasserentsorgung über 
eine dichte Sammelentwässerung unter 
Beachtung von Nr. 4.7 

 

5.5 Sportanlagen zu 
errichten oder zu 
erweitern 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

- verboten, ohne Abwasserentsorgung über 
eine dichte Sammelentwässerung unter 
Beachtung von Nr. 4.7 

- verboten für Tontaubenschießanlagen 
und Motorsportanlagen 

5.6 Groß- und Sport-
veranstaltungen 
durchzuführen 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

- verboten für Groß- und Sportveranstal-
tungen außerhalb von Anlagen  

- verboten für  Motorsport 

5.7 Friedhöfe zu er-
richten oder zu er-
weitern 

 
v   e   r   b   o   t   e   n 

5.8 Flugplätze ein-
schließlich Sicher-
heitsflächen Notab-
wurfplätze, militä-
rische Anlagen und 
Übungsplätze zu er-
richten oder zu er-
weitern 

 

 

v   e   r   b   o   t   e   n 

5.9 Militärische Übungen 
durchzuführen 

v e r b o t e n verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten 
Straßen 

5.10 Baustelleneinrich-
tungen, Baustoffla-
ger zu errichten o-
der zu erweitern 

 
v  e  r  b  o  t  e  n 

- 

5.11 Untertage-Bergbau, 
Tunnelbauten 

v   e   r   b   o   t   e   n 

5.12 Durchführung von 
Bohrungen 

v e r b o t e n verboten, ausgenommen bis zu 1 m Tiefe im Rahmen von Boden-
untersuchungen  
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 im Fassungs- 

bereich 
in der engeren 

Schutzzone 
in der weiteren Schutzzone 

Entspricht Zone I II III 

5.13 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf 
Freilandflächen ohne 
landwirtschaftliche, 
forstwirtschaftliche 
oder gärtnerische 
Nutzung sowie zur 
Unterhaltung von 
Verkehrswegen  

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

verboten, sofern nicht die Vorschriften 
des Pflanzenschutzrechts und die Ge-
brauchsanleitungen beachtet werden 

 

6.  bei baulichen Anlagen allgemein

- verboten, sofern Abwasser nicht in 
eine dichte Sammelentwässerung einge-
leitet wird unter Beachtung von Nr. 
4.7 

6.1 Bauliche Anlagen zu 
errichten oder zu 
erweitern 

 

v  e  r  b  o  t  e  n 

- verboten, sofern die Gründungssohle 
tiefer als der höchste Grundwasser-
stand im oberflächennahen quartären 
Grundwasserleiter liegt 

6.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete im Rahmen 
der Bauleitplanung 

 
v   e   r   b   o   t   e   n 

7.  Betreten v e r b o t e n - 

 

(2)  Die Verbote des Absatzes 1 Nummern 5.12, 6.1 und 7 gelten nicht für Handlungen im 
Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserver-
sorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist. 
 
Die als Anlage 3 beigefügten Hinweise und Begriffsbestimmungen zu § 3 Abs. 1 sind Be-
standteil dieser Verordnung. 

§ 4 
Ausnahmen 

 
(1) Das Landratsamt Erding kann von den Verboten und Beschränkungen des § 3 Aus-
nahmen zulassen, wenn 
 
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 
 
2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das Gemeinwohl der 
Ausnahme nicht entgegensteht. 
 
(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden 
werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Erding vom Grundstückseigentümer ver-
langen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allge-
meinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert. 
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§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-
bietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder 
Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Erding zu dul-
den, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu 
beseitigen oder zu ändern. 
 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den § 19 Abs. 3 und § 20 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) und Art. 74 Bayer. Wassergesetz (BayWG) Entschädigung zu leisten. 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebie-
tes haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen 
durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-
bietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Erding zur Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 
 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 
hierzu notwendigen Vorrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 
Beauftragte des Landratsamtes Erding zu dulden. 
 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der 
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von 
ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der 
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Ei-
genüberwachungsverordnung –EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die 
hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu 
ermöglichen.  

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anord-
nung eine Enteignung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 19 Abs. 3 und § 20 
WHG und Art. 74  BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anord-
nung die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die 
dadurch verursachten Nachteile ein angemessener Ausgleich gemäß § 19 Abs. 4 WHG 
und Art. 74 Abs. 6 BayWG zu leisten. 
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§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Aus-
nahme verbundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen, 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
ratsamtes Erding in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Erding über die Sicherung des in der 
Gemeinde Berglern liegenden Wasserschutzgebietes für die öffentliche Wasserversor-
gung der Gemeinde Berglern, Landkreis Erding vom 18.12.1979 außer Kraft. 
 
Erding, den 16.01.2006    gez. Bayerstorfer 
Landratsamt Erding     Landrat 
 
Anlage 3 
 
Hinweise und Begriffsbestimmungen 
 
zu § 3 Abs. 1 Ziffer 1.9 
 
- Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu 

gliedern, dass eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten La-

gerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet 

werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf die Anlagenverordnung (VAwS) 

Anhang 5 hingewiesen.   

- Zur jährlichen Dichtheitsprüfung von Gülle- bzw.  Jauchekanälen ist eine Leckage-

erkennung f'ür die Fugenbereiche entsprechend VAwS Anhang 5 Nr. 4.2 vorzusehen. 

- Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssig-

keitsundurchlässig (Beton B 25 wu) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf 

Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

- Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu 

gliedern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 

- Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, sind zu beachten. 

- Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasser-

versorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 
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zu § 3 Abs. 1 Ziffer 1.10 
 
"Freilandtierhaltung" liegt vor, wenn sich die Tiere über längere Zeiträume (ganzjährig oder 

saisonal) mehrstündig auf einer bestimmten Freilandfläche aufhalten. 

 
zu § 3 Abs. 1 Ziffer 1.17 
 
"Besondere Nutzungen" sind folgende landwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische  

Nutzungen: 

-  Weinbau 

-  Obstbau, ausgenommen Streuobst 

-  Hopfenanbau 

-  Tabakanbau 

-  Gemüseanbau, ausgenommen Feldgemüse 

-  Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

Im Umfang der bereits im Schutzgebiet bestehenden Flächen mit "besonderen Nutzun-

gen" ist das Wiederanlegen derselben erlaubt. 

 

zu § 3 Abs. 1 Ziffer 3.3  
 
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Einstu-
fung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen - Verwaltungsvorschrift was-
sergefährdende Stoffe (VwVwS)" zu beachten.  
 

Für Anlagen mit Stoffen, deren Wassergefährdungsklasse (WGK) nicht sicher bestimmt ist, wird 

WGK 3 zugrundegelegt. 

  

Im Folgenden werden einige in Haushalt, Landwirtschaft und Industrie gebräuchliche Stoffe und 

deren Einstufung in die jeweilige Wassergefährdungsklasse  gemäß VwVwS vom 17.05.1999 

beispielhaft aufgeführt.  
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WGK 1 WGK 2 WGK 3 
schwach wassergefährdende 

Stoffe 
wassergefährdende Stoffe stark wassergefährdende 

Stoffe 
Ethanol 
Aceton 
Wasserstoffperoxid 
Natriumchlorid (Kochsalz) 
Glycerin 
Harnstoff 
Kaliumnitrat 
Ameisensäure 
Salzsäure (Chlorwasserstoff) 
Ammoniumsulfat 
Ammoniumnitrat 
Dicyandiamid (DIDIN) 
Rapsölmethylester (Biodiesel) 
schweres Heizöl 
Methanol 
Schmieröle auf Mineralölbasis 
(unlegierte Grundöle) 

Heizöl EL 
Dieselkraftstoff 
Ottokraftstoffe (nicht als 
krebserzeugend gekenn-
zeichnete) 
Toluol 
Natriumnitrit 
Formaldehyd 
Ammoniak 
Phenol 
Dichlormethan 
Xylol 
Schmieröle auf Mineralölba-
sis (legierte, emulgierbare 
und nicht emulgierbare) 
 
PSM: Atrazin, Simazin, Ter-
buthylazin, Bentazon, E-
thephon 

Altöle 
Silbernitrat 
Per (Tetrachlorethen) 
Tri (Trichlorethen) 
Benzol 
Ottokraftstoffe (an Tankstel-
len erhältliche) 
Säureteer 
Quecksilber 
Chromschwefelsäure 
Chloroform 
Hydrazin 
 
PSM: Lindan, Cypermethrin 
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Hinweise 
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Ab Januar 2006 werden im Landkreis Erding CD´s und DVD´s gesammelt. 
 

Alte CD´s und DVD´s können ab Januar an mehreren Recyclinghöfen im Landkreis Erding 
entsorgt werden. Hintergrund dieser Neuerung in der Abfallwirtschaft ist die steigende 
Menge von Compact Discs, die hergestellt und auch weggeworfen wird.  
 
Mit dem Siegeszug der Compact Disc fallen in vielen Haushalten mehr und mehr ge-
brauchte CD´s als Abfall an, vor allem Audio-CD´s und CD´s als Datenspeicher-Medien. 
Hinzu kommen Werbe-CD´s, die den Zeitschriften beiliegen – Testversionen von Pro-
grammen und dergleichen. Die Zuwachsraten der marktgängigen CD´s werden jährlich mit 
15 Prozent beziffert. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2005 weltweit über 40 Milliar-
den CD´s auf den Markt kamen.  
 
Die silbernen Scheiben bestehen überwiegend aus dem Kunststoff Polycarbonat und einer 
dünnen Metallschicht mit Schutzlack und Druckfarben. Ziel der Verwertung ist, den Kunst-
stoff Polycarbonat wieder zu gewinnen und für die Herstellung neuer Produkte zu nutzen. 
Aus diesem Grund organisiert die Abfallwirtschaft ab Januar 2006 die Sammlung von 
CD´s im Landkreis Erding. Sammelbehälter werden an folgenden Recyclinghöfen bereit 
gestellt:  
Erding-Rennweg, Dorfen, Hörlkofen, Isen-Kreismülldeponie, Taufkirchen/Vils und Warten-
berg. 
Neben den CD´s werden künftig auch DVD´s und CD-Hüllen aus Polystyrol gesammelt. 
Da CD´s aber nicht zusammen mit DVD´s verwertet werden können, sind diese unbedingt 
voneinander zu trennen und jeweils in die separaten Sammelsysteme zu geben. Bei den 
Hüllen handelt es sich in der Regel um sortenreines Polystyrol; auch hier ist ein werkstoff-
liches Recycling problemlos möglich. Für die Hüllen aus Hartplastik, so genannte Jewel-
cases, steht ebenfalls ein Sammelbehälter zur Verfügung. Die Sammlung der Hartplastik-
hüllen ist nur ohne Papier-Cover und Einlegeblätter möglich, diese müssen daher entfernt 
werden. 
Eine Verwertung der genannten Kunststoffe hilft, wertvolle Ressourcen einzusparen. Aus 
alten CD´s können zum Beispiel Rohstoffe für neue Computergehäuse oder Haushaltsge-
räte gewonnen werden. Fragen hierzu beantwortet die Abfallberatung unter 08122/58-
1317. 
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Termine 
 

Blutspendetermine im Landkreis Erding 
 

 
Mittwoch 25.01.06 15.30-19.45 Uhr VG Oberding Grund- u. Teilhauptschule 
    Hauptstr. 56 
 
Montag 30.01.06 15.00-19.45 Uhr Erding Grund- u. Hauptschule 
    Lodererplatz 14 
 
Donnerstag 02.02.06 15.00-19.45 Uhr Taufkirchen/V. Grundschule, Am Pfarrweg 3 
 
Freitag 03.02.06 15.00-19.45 Uhr Taufkirchen/V. Grundschule, Am Pfarrweg 3 
 
Montag 06.02.06 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule Klettham 
    Rupprechtstr. 2 
 
Dienstag 07.02.06 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule Klettham 
    Rupprechtstr. 2 
 
Dienstag 14.02.06 15.30-19.45 Uhr Wartenberg Volksschule, Zustorfer Str. 1 
 
Donnerstag 16.02.06 15.30-19.45 Uhr Wartenberg Volksschule, Zustorfer Str. 1 
  
Freitag 17.02.06 16.00-19.45 Uhr Moosinning Grund- u. Teilhauptschule I 
    Kirchenstr. 13  
 
Freitag 17.02.06 15.30-19.45 Uhr Dorfen Zentralschule,  
    Josef-Martin-Bauer-Str. 14 
 
Freitag 24.02.06 15.30-19.45 Uhr Dorfen Zentralschule,  
    Josef-Martin-Bauer-Str. 14 
 
Mittwoch 01.03.06 15.30-19.45 Uhr Isen Grund- u. Hauptschule 
    Am Bräuanger 1 
 
Donnerstag 02.03.06 15.30-19.45 Uhr Isen Grund- u. Hauptschule 
    Am Bräuanger 1 
 
Freitag  03.03.06  16.00-19.45 Uhr St. Wolfgang Grundschule, Schulstr. 44  
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Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ im Landkreis Erding 
 für das erste Halbjahr 2006  

 
 

Abfuhrgebiet Bemerkung Abfuhrtermine 
Berglern  16.01 13.02 13.03 08.04 08.05 06.06  
Bockhorn  04.01 01.02 01.03 29.03 26.04 24.05 21.06 
Buch am Buchrain  02.01 30.01 27.02 27.03 24.04 22.05 19.06 
Dorfen Stadt (Aus-
senbereich West) 

Grenze B 15 23.01 20.02 20.03 18.04 15.05 12.06  

Dorfen Stadt *      
(Aussenbereich Ost) 

Grenze B 15 24.01 21.02 21.03 19.04 16.05 13.06  

Dorfen Stadt – Ost ** Grenze B 15 25.01 22.02 22.03 20.04 17.05 14.06  
Dorfen Stadt - West 

Grenze B 15 
26.01 23.02 23.03 21.04 18.05 16.06  

Eitting  20.01 17.02 17.03 13.04 12.05 10.06  
Erding Stadt Gleicher Tag wie 

Restabfalltonnen 
02.01 30.01 27.02 27.03 24.04 22.05 19.06 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

03.01 31.01 28.02 28.03 25.04 23.05 20.06 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

04.01 01.02 01.03 29.03 26.04 24.05 21.06 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

05.01 02.02 02.03 30.03 27.04 26.05 22.06 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

07.01 03.02 03.03 31.03 28.04 27.05 23.06 

Erding Stadt Nur dort Abho-
lung,  
wo 1,1 m³Behälter 
für Restabfall ste-
hen 

09.01 06.02 06.03 03.04 02.05 29.05 26.06 

Finsing  13.01 10.02 10.03 07.04 06.05 02.06 30.06 
Forstern  18.01 15.02 15.03 11.04 10.05 08.06  
Fraunberg  18.01 15.02 15.03 11.04 10.05 08.06  
Hohenpolding  03.01 31.01 28.02 28.03 25.04 23.05 20.06 
Inning am Holz  03.01 31.01 28.02 28.03 25.04 23.05 20.06 
Isen  17.01 14.02 14.03 10.04 09.05 07.06  
Kirchberg  19.01 16.02 16.03 12.04 11.05 09.06  
Langenpreising  16.01 13.02 13.03 08.04 08.05 06.06  
Lengdorf  27.01 24.02 24.03 22.04 19.05 17.06  
Moosinning  11.01 08.02 08.03 05.04 04.05 31.05 28.06 
Neuching  12.01 09.02 09.03 06.04 05.05 01.06 29.06 
Oberding  10.01 07.02 07.03 04.04 03.05 30.05 27.06 
Ottenhofen  12.01 09.02 09.03 06.04 05.05 01.06. 29.06 
Pastetten  05.01 02.02 02.03 30.03 27.04 26.05 22.06 
Sankt Wolfgang  16.01 13.02 13.03 08.04 08.05 06.06  
Steinkirchen  19.01 16.02 16.03 12.04 11.05 09.06  
Taufkirchen (Ort)  19.01 16.02 16.03 12.04 11.05 09.06  
Taufkirchen (Aus-
senbereich Ost) 

Grenze B 15 20.01 17.02 17.03 13.04 12.05 10.06  

Taufkirchen (Aus-
senbereich West) 

Grenze B 15 23.01 20.02 20.03 18.04 15.05 12.06  
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Walpertskirchen  02.01 30.01 27.02 27.03 24.04 22.05 19.06 
Wartenberg  17.01 14.02 14.03 10.04 09.05 07.06  
Wörth  05.01 02.02 02.03 30.03 27.04 26.05 22.06 

 
*     Die Bereitstellung der Gelben Säcke ist für den gesamten Außenbereich 
      Dorfen-Ost an diesem Termin (Tiefenbach, Eibach, Hausmehring, usw.). 
**   An diesem Termin erfolgt auch noch die Abholung der Gelben Säcke für den 
      Außenbereich Dorfen-Ost, die am Vortag nicht „geschafft“ wurde. 
 
 
 

Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder im Gesundheitsamt Erding 
 
Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Gesundheitsamt Erding pädoaudiologi-
sche Sprechstunden statt. Die Beratung übernimmt eine Spezialistin (Pädoaudiologin) aus 
München. Die Sprechstunden sind für Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter mit Hör- 
oder Sprachauffälligkeiten, Lernproblemen, Legasthenie oder Dyskalkulie (Rechenschwä-
che) gedacht. Ziel der Beratung ist zum einen, zu überprüfen und näher abzuklären, ob 
Behandlungsmaßnahmen notwendig sind – also eine Überweisung an den HNO-Arzt zur 
Einleitung einer Therapie. Zum anderen handelt es sich aber um eine gezielte heil- und 
sonderpädagogische Beratung, insbesondere zu Fragen der schulischen Eingliederung. 
Das entscheidende diagnostische und therapeutische Prinzip der Beratung ist, hörgestörte 
Kinder möglichst früh zu erfassen. Leichte Hörstörungen werden nicht selten erst im Kin-
dergartenalter erkannt. Wenn ein Kind nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig spre-
chen; die geistige und soziale Entwicklung ist dadurch ebenfalls eingeschränkt.  
An folgenden Tagen gibt es Schuljahr 2005/2006 die Beratung für hör- und sprachauffälli-
ge Kinder im Erdinger Gesundheitsamt: 
 
Mittwoch, den  15.03.2006 
   26.04.2006 
   24.05.2006 
   05.07.2006 
 
Weitere Informationen gibt es bei der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle Mün-
chen, Telefon 089/741 322 38 oder beim Gesundheitsamt Erding, Telefon 08122/58-1430. 
 
 

 
http://www.erding.vhs-bayern.de/

 
 

 

 
 

http://www.kms-erding.de/

http://www.erding.vhs-bayern.de/
http://www.kms-erding.de/
http://www.erding.vhs-bayern.de/
http://www.kms-erding.de/
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Problemmülltermine für den Monat Januar 
 
 

 
 
Ortsteil, Standplatz Öffnungszeit
   
 Mittwoch, 25.01.2006  
      
Forstern, Recyclinghof, Hirschbachweg 08:00 - 09:00
      
Burgrain, Gasthaus Gipp 09:15 - 10:00
      
Schönbrunn, Raiffeisen-Lagerhaus 10:30 - 11:30
      
Grüntegernbach, Raiffeisen-Lagerhaus 12:00 - 13:00
      
Hohenpolding, Recyclinghof, Gewerbegebiet 13:30 - 14:30
   
 Donnerstag, 26.01.06  
      
Niederneuching, Parkplatz Feuerwehrhaus 08:00 - 08:45
      
Eichenried, Recyclinghof, Zengerstraße 09:00 - 10:00
      
Niederding, Bushaltestelle 10:30 - 11:15
      
Eittingermoos, Parkplatz beim Gasthaus Mooswirt 11:45 - 12:30
      
Berglern, Recyclinghof, Am Scherer Weiher 12:45 - 13:45
      
Zustorf, Gaststätte beim Maibaum 14:00 - 14:45
   
 Freitag, 27.01.2006  
      
Neufinsing, Recyclinghof, Am Steinfeld 08:00 - 09:00
      
Oberneuching, Recyclinghof, Hauptstraße 09:15 - 10:00
      
Wörth, Gemeinde Bauhof, Hörlkofener Str.27 10:15 - 11:15
      
Altenerding, Recyclinghof, Wendelsteinstr. 11:30 - 13:15
      
Kirchasch, Am Feuerwehrhaus 13:30 - 14:30
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Informationsabend für werdende Eltern im Kreiskrankenhaus Erding 
 
Am Mittwoch, den 4. Januar 2006, um 18.30 Uhr laden das Kreiskrankenhaus Erding und 
die Hebammen wieder zu einem Informationsabend für werdende Eltern ein. Hebammen 
und Ärzte informieren schwangere Frauen und deren Partner rund um die Geburt, von der 
Aufnahme im Kreißsaal, über den Ablauf der Geburt bis zur Betreuung auf der Station. 
Weitere Informationsabende finden jeweils am ersten Mittwoch im Monat statt.  
 
Die nächsten Termine sind der 1.Februar und der 1. März 2006. 
 
Die Veranstaltungen finden statt im Kreiskrankenhaus Erding, Bajuwarenstr. 5, Telefon 
08122/59-5770. Es ist kein Anmeldung erforderlich. 
 
Hebammensprechstunde 
 
Ab dem 11. Januar 2006 findet außerdem jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr eine Hebam-
mensprechstunde im Kreißsaal statt. Interessierte Schwangere können sich unter der Te-
lefonnummer 08122/59-5770 anmelden. 
 

Seminar zur Gartengestaltung: noch einige Plätze frei 
 
Jeder Bauherr steht irgendwann vor der gleichen Situation: 
Das neue Haus ist mehr oder weniger bezugsfertig. Nicht so der „Garten“, der zu diesem 
Zeitpunkt meist noch nicht mal ansatzweise existiert. Wohl aber die damit verbundenen 
Probleme – wie kann man diesen bisherigen Abstellplatz für Ziegel, Sand und Baumaschi-
nen in ein eigenes kleines Paradies verwandeln? 
 
Für aktive Gartenbesitzer bietet das Landratsamt Erding dazu ein spezielles Seminar an. 
Bei der eintägigen Veranstaltung können sie unter fachkundiger Anleitung selber planen 
und gestalten. In lockerer, entspannter Atmosphäre kann jeder Teilnehmer seine Ideen 
sprudeln lassen und mit einer Art Baukastensystem im Maßstab 1 : 100 dreidimensional 
umsetzen. So sieht man schnell, was später einmal gefallen wird und was nicht. Am Ende 
des Seminars hält man auf diese Weise ein Gartenmodell in Händen, mit dessen prakti-
scher Umsetzung man unmittelbar beginnen kann.  
 
Beim Planungs-Seminar am Samstag, den 18.02.2006, sind noch einige Plätze frei. Bei 
Interesse ist eine Anmeldung zusammen mit einem Partner nicht nur möglich, sondern 
sogar ausdrücklich erwünscht – das gemeinsame Planen steigert erfahrungsgemäß die 
Kreativität. 
 
Wegen der erforderlichen Vorbereitungszeit werden Bewerber gebeten, sich bis spätes-
tens 27.01.06 bei den Kreisfachberatern Juliane Friedemann und Peter Arweck im Land-
ratsamt Erding unter der Tel.-Nr. 08122/58-1253 anzumelden. 
 
Die Gruppengröße ist beschränkt, über die Teilnahme entscheidet daher die Reihenfolge 
der Anmeldung. 
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Rat und Hilfe 
 

Informationen über das Jugendamt und die Erziehungsberatungsstelle des Land-
kreises Erding gibt es auch im Internet: 

 
http://www.jugendamt-erding.de

http://www.erziehungsberatung-erding.de
 

 

 
Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  

für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 
 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

 
Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de

 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

 
http://www.schwanger-in-erding.de

E-Mail: schwanger@lra-ed.de
 

• Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

• Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Bajuwarenstr. 3 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
Rat und Hilfe für Frauen in Not 
 
Tel. 08081/1738 
 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 
 

 

http://www.jugendamt-erding.de/
http://www.erziehungsberatung-erding.de/
mailto:gleichstellung@lra-ed.de
http://www.schwanger-in-erding.de/
mailto:schwanger@lra-ed.de
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Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
März bis Dezember, 

am Dorfplatz in Moosen. 
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Martin Bayerstor
 

Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 
Taufkirchener Straße 24 

85435 Erding 
 
 

Ganzjährig 
jeden Freitag Bauernmarkt von 14 – 18 Uhr 

fer, Landrat 
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